
Einfacher Bebauungsplan ”Tannenhof' 7.0 HinweiM durch Planzeichen 7.0 FiMtde D. VerfahreMvemwrti«

Die Gemeinde Seesha^ erläßt aufgrund
• des $ 2 Abs. 1 und der $$ 9 ^nd 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 91 der Bay. Bauordnung (BayBO)
• der Veror^ung über die bauliche Nutzung von Grundstücken 

(BeurHAzungsverordnung - BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Festsetzungen durch Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

© allgemeines Wohngebiet

Ma5 der baulichen Nutzung
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GRs max. 
zul. 200 m*

WH « 3.0 m
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1.0
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max. 1 Vollgeichoa zulässig

EG und OG als VollgesGhoO zuUssig: kein KntestocK 
Uber II (max. Doppelpfette 0.40 m)

hochstzulässige überbaubare Grundfläche des Wohnhauses 
(ohne Garage und Nebengebäude) hier max. 200 m*

WandhChe als Höchstgrenze z. B. 3,00 m

Baugrenzen, Bauweise
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(Abstandsflächen nach BayBO srxJ einzuhaAen)

offene Bauweise
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Hauptfirstrichtung zwingend
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Anzahl der Wohneinheiten als Höchstgrenze je Gebäude 
($ 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB i. V. mit § 1 Absatz 7 BauNVO)

Fliehe für Nebengebäude
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513

bestehende GrundstüCKsgrenzen

Seorenzungshnieder vorgeschlegenen BeuKOrper

bestehende Haupt- und Hebengebdude

abzubreehende Geb5ude, bzw. Gebäudeteile

Fluntücksnummerz. B. 613

private Zufahrt und ErichlieGungswege

Festsetzung durch Text

Art der baulichen Nutzung

Der GeAungsbereich des Bebauungsplanes wird als allgemeines 
Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Bau NVO festgesetzt.
Die Nutzungen nach $ 4 Absatz 3 Ziffer 1, 3, 4 u. 5 BauNVO sind 
nicht zugelassen.

Ma6 der baulichen Nutzung

Das Maß der Nutzung wird bestimmt durch die Baugrenzen, die 
Zahl der Vollgeschcße, die höchstzulässige Überbaubars 
Grundfläche für Hauptbaukörper und der max. Wandhöhe. 
Die max. Wandhöhe wrd gemessen von der Oberkante des 
rracurliehen Geländes entlang der Außenwar^ bis zum Schnittpunkt 
der Außenseite der Umfassungsmauer mit der Oberkante der 
Dachhaut

Gestaltung der Oebiude

Als Grundform für das Wohrtgebäude Ist ein Rechteck zu 
verwenden.
Die Treufselfo muß mind. 1/5 länger sein, als die Giebelseite.

Daehfcrm

Das Hauptgebäude ist mH einem Mansarddach auszuführen. Der 
steile Teil des Manurddaches darf max. 60* und der flache Teil des 
Mansarddach es max. 24* betragen.
AHemativ ist die Ausführung eines flachgeneigten Walmdaches 
zulässig.

Die Nebengebäude sind mit enem 15 -24* geneigten Satteldach, 
Walmdach, PuHdach bzw. ZeHdach auszuführen.
Ausnahmsweise werden Pultdächer für untergeordnete 
Nebengebäude gestattet, wenn diese mA der Firstserte an ein 
höheres Gebäude angebaut werden.

Für untergeordnete Gebäude- und Gebäudeteile Ist 
BlecheindecKung zulässig.

Höhenlage

Die OK FFB des Erdgeschoßfußbodens darf maximal 0,20 m über 
dem natürlichen Gelände liegen.

Garagen

Garagen sind innerhalb des Geltungsbereiches entspr. Art. 52 
BayBO zulässig.
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Als an derAuSenfasssade sichtbare Baumattrtaüen sind nur Holz 
und Putz zulässig.

Balkon Verkleidungen und -brüstungen sind in Holz und Metall 
auszuführen. HotzauGenverkleidungen anstelle von Putzfassaden 
sind grundsätzlich zulässig.
Putdassaden aind in üditen Fa/btönen zu gestalten.

NekMnanlagen

Das Aufstellen von obehrdischen Lagerbehättem für gasförmige und 
flüssige Stoffe ist unzulässig

Das Auf stellen von Wohnwagen und Booten sowie das Legem von 
gewerblichen Gut im Freien ist unzulässig.

Versorgung und Entsorgung

Kabelverteilerschränke sind vorderfrontbündig r die Einfriedungen 
einzubauen, um Behinderungen im Gehwegbereich oder 
Verkehrsraum - besonders im Winter - auszuschließen

Sicherung der Wohnnutzung

FOr den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
bestimmt, daß zur Sicherung der Zweckbestimmung des Gebietes 
zur Wohnnutzung gegen mißbräuchliche fremdenverkehrstypische 
Nutzungen (z. 6 Ferienwohnung, Zweitwohnung, Fremdenzimmer 
usw.) die B^rOndur>g oder Teilung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum (§ 1 des Wohmingseigentumsgesetztes-WEG). eines 
Wohnungserbbaurecht oder Teilerbbaurechts (§ 30 WEG), eines 
Dauerwohnrechts oder eines Dauemutzungsrechts ($ 31 WEG) einer 
Genehmigung nach $ 22 BauGB bedarf.

Hinweise durch Text

Für die Bemessung der statisch beanspruchten Bauteile wird eine 
Schneelast von 116 kp/m’ waagrechter Grundfläche angesetzt

Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versicKem.

Garagen und Stellplätze sind gemäß der Satzung der Gemeinde 
Seeshaupt in der jeweiligen Fassung herzustellen.

Einfriedungen sind gemäß der Einfnedungsverordnung der Gemeinde 
Seeshaupt, In der jeweiligen Fassung, herzu stellen

Die Gaumschvtzverordnung der Gemeinde Seeshaupt, in der 
jeweiligen Fassung ist zu beachten.

Die Ortssatzung der Gemeinde Seeshaupt in der jeweiligen Fassung 
ist zu beachten.

Auf die möglichen Emmissionen (Gerüche, Staub, Lärm) die von 
den engrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ausgehen können 
wird hingewiesen

Varsorgurxisleitvrtgen sind unterirdisch zu verlegen.
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vorgezogerte Bürgerbeteiligung 
$3 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange §4 Abs 1 BauGB

Öffentliche Auslegung 
$ 3 Aba. 2 BauGB

Satzungsbeschiuß 
§10BeuGB

Seeshaupt, den 9.9.1

Hans 1,1. Bürgermeister

Ortsübliche Bekanntmachung 
$ 10 BauGB

am: 20.06.2000

vom: 25.07.2000

vom 17.07.2000

vom; 31.10.2000

em:

bie: 26.05.2000

Im: 25.05.2000

bis: 01.12.2000
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(Siegel)
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In Kreit getreten nach vollzogener Bekanntmachung

Seeshaupt, den ...Pt,.5ir.2«P94.....

Han

am: OC^.Oi. 2004

(Siegel)

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblehen 
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehaHen. Ober den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Mit der Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft Auf die Rechtsfolgen der $$214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen.
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Einfacher Bebauungsplan "Tannenhof”

Die Gemeinde Seeshaupt erläßt aufgrund
« des § 2 Abs. 1 und der $$ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
* des Art. 91 der Bay. Bauonfriung (BayBO)
* der VerorcfrMjng Ober die bauliche Nutzung von GnjndstücAen 

(Beunutzungsverordnung > BauNVO)
* der PtanzeichenVerordnung (PlanZV)
diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Als an der Außenfasssade sichtbare Baumaterialien sind nur Holz 
und Putz zulässig.

Balkon Verkleidungen und -brüsturtgen sind n Hotz und Metall 
auszuführen. Holzaußen Verkleidungen an stelle vor Putzfassaden 
sind grundsätzlich zulässig, 
Putzfesseden sind in lichten FerbtOnen zu gestalten.
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FlurstOcksnummerz. B. 613

private Zufahrt ur>d ErscbliaGungswege

6.0 Nebananlagen 4. Öffentliche Auslegung 
§ 3 Abs. 2 BauGB vom; 31.10.2000 bi«: 01.12.2000

Festsetzungen durch Planzelchan

Art der baulichen Nutzung
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826/15 820

1.1 © allgamalnas Wohngebiet B.

1.0

Festsetzung durch Text

Art dar baulichen Nutzung

Das Aufsttilen von oberirdischen Lagerbehältem für gasförmige und 
flüssige Stoffe ist unzulässig.

Das Aufstauen von Wohnwagen und Booten sowie das Lagern von 
gewefbbchen Gut im Freien ist unzulässig.

5. Satzungsbeschluß 
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Mai der baulichen Nutzung

max. 1 Vollgeschoß zulässig

1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als allgemeines 
Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt 
Die Nutzungen nach § 4 Absatz 3 Ziffer 1, 3,4 u. 5 BauNVO sind 
nicht zugelassen.
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Kabelverleilerschränke smd vorderfrombOndig in die Einfriedungen 
•inzubauen, um Behinderungen im Gehwegbereich oder 
Verkehrsraum - besonders im Winter > auszuschließen.
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8.1

Grenze des riumlichen Geltungsbereiches

Anzahl der Wohneinheiten als Höchstgrenze je Gebäude 
(§ 9 Absatz 1 Nr. 8 BauGB i. V. mit § 1 Absatz 7 BauNVO)

FIdche für Nebengebiude

6.0

8.1

Das Maß der Nutzung wkd bestimmt durch die Baugrenzen, die 
Zahl der Voigesohoße, die hochstzulässige überbaubare 
Grur)dfläche für Hauptbaukörper und der max. WandhOhe. 
Die max. Wandhöhe wird gemessen von der Oberkante des 
natüflichen Geländes entlang der Außenwand bis zum SchnrttpunRt 
der Außenseite der Umfassungsmauer mit der Oberkante der 
Dachhaut

Gestaltung dar Gebiude

Als Grundform für des Wohngebäude ist ein Rechteck zu 
verwenden.
Die Treufseite muß mind. 1/5 länger sein, eis die Giebelseite.

Daehform

Das Hauptgebäude ist mit einem Mansarddech auszufuhren. Der 
stalle Teil des Mansarddaches darf max. 60* und der flache Teil des 
Mansarddaches max. 24* betragen.
Alternativ Ist die Ausführung eines ftechgeneigten Walmdaches 
zulässig.

Die Nebengebäude sind mit einem 15 - 24’ geneigten Satteldach, 
Walmdach, Pultdach bzw. Zeltdach auszuführen.
Ausnahmsweise werden Pultdächer für untergeordnete 
Nebengebäude gestattet, wenn diese mH der Fkrstseite an ein 
höheres Gebäude artgebaut werden

Für untergeordnete Gebäude* und Gebäudeteile ist 
Blecheindeckung zulässig.

Höhenlage

Die OK FFB des Erdgeschoßfußbodens darf maximal 0,20 m über 
dem natürlichen Gelände liegen.

Garagen

Garagen sind inrterhalb des Gelturtgsberelehes entspr. Art. 52 
BayBO zulässig.

10.1

C.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

60
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Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
bestimmt, daß zur Sicherung der Zweckbestimmung des Gebietes 
zur Wohnnutzung gegen mißbräuchliche fremden Verkehrs typ* sehe 
Nutzungen (z. B. Ferienwohnung, Zweitwohnung, Fremdenzimmer 
usw.) die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgesetztes-WEG), eines 
Wohrxvigserbba urecht oder Teilerbbeurechts (§ 30 WEG), eines 
Dauerwohnrechts oder eines Dauemutzungsrechts {§ 31 WEG) einer 
Genehmigung nach § 22 BauGB bedarf.

Hinweise durch Text

Für die Bemessung der statisch beanspruchten Bauteile wird eine 
Schneelast von 118 kp/m* waagrechter Grundfläche angesetzt.

Niederschlags wasser ist auf dem Grundstück zu versickern.

Garagen und Stellplätze sind gemäß der Satzung der Gemeinde 
Seeshaupt in der jeweiligen Fassung herzustellen.

Einfriedungen sind gemäß der Einfriedungsverordnung der Gemeinde 
Seeshaupt, in der jeweiligen Fassung, herzustellen.

Die Baumschutzverordnung der Gemeinde Seeshaupt, in der 
jeweiligen Fassung lat zu beachten.

Die Ortsaafzung der Gemeinde Seeshaupt in der jeweiligen Fassung 
ist zu beachten

Auf die mOglloher^ Emmissionen (Gerüche, Staub, Lärm) die von 
den angrenzenden lar>dwirtschaftlichen Flächen ausgehen können 
wird hingewiesen.

VersorgungsleHungan sind unterirdisch zu verlegen.

, 1. Bürgermeister

.-\crfT

(Siegel)

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht berertgehalten. über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Mit der Bekanntmachung triff der 
Bebauungsplan in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen
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Einfacher Bebauungsplan ”Tannenhof ’ 7.0 Ml nwei« durch PlanMictwn 7.0 FaMide 0. VerfahrenavHTTktrk»

Die Gemeinde Seeshaupt erläßt aufgrur^d
* des § 2 Abs. 1 und der 9§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
* des Art 91 der Bay. Bauordnung (BeyBO)
* der Verordnung über die bauliche Nutzung von Grur>dstocken 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO)
* der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
diesen Bebauungsplan als Satzung.

7.1 bestehende Grundstücksgrenzen 7.1 Als an der Außenfasssade sichtbare Baumaterialien sind nur Hotz 
und Putz zulässig.
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EG und OG als Voligaschoß zulässig; kein Kniestock 
Ober II (max. Doppalpfette 0,40 m)

höchstzulässige überbaubare Grundfläche des Wohnhauses 
(ohne Garage und Neber^gebäude) hier max 200 m*

Wandhöhe als Höchstgrenze z. 8. 3,00 m
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Begrenzurtgslinie der vorgeschlagenen Baukörper
11

besteherxte Haupt* und Nebangebdude

abzubrachanda Gebäude, bzw. Gebdudeteite

613 FlurstOcksnummarz. B. 613

private Zufahrt urxJ Erachliaßungswaga

Paataatzung durch Text

Art der baulichen Nutzung

Der Geliungsbereich des Bebauungsplanes wird als allgemeines 
Wohngebiet (WA) gemäß $ 4 BauNVO festgesetzt.
Dia Nutzungen nach § 4 Absatz 3 Ziffer 1, 3, 4 u. 5 BauNVO sind 
nicht zugelassen

Maft der baulichen Nutzung

Das Maß der Nutzung wird bestimmt durch die Baugrenzen, die 
Zahl der Vollgeschoße, die höchstzulässige Oberbaubare 
Grundfläche für Hauptbaukörper und der max. Wandhöhe. 
Die max. Warxtiöhe wird gemessen von der Oberkar^te des 
natürlichen Geländes entlang der Außenwand bis zum Schnittpunkt 
der Außenseite der Umfassungsmauer mit der Oberkante der 
Dachhaut
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S.O

5.1
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Grünfläche

Beugrenze
(Abstandsflächen nach BayBO sind einzuhalten)

ofTene Bauweise

Satteldach

Menserddach

Walmdach

Zeltdach

Pultdach

Hauptfirstrichtung zwingend

zu erhaltender Baumbestand

Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltur^gsbe reiches

2 WE Anzahl der Wohneinheiten als Höchstgrenze ja Gebäude 
(9 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB i. V. mit § 1 Absatz 7 BauNVO)
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42
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Gestaltung dar Gebäude

Als Grundform für das Wohngebäude ist ein Rechteck zu 
verwenden.
Die Traufseite muß mind. 1/5 länger sein, als die Giebeleette.

Dachform

Das Hauptgebäude Ist mit einem Mansarddach auszuführen. Der 
steile TeH des Mansarddaches darf max. 60* und der flache Teil des 
Martsarddaches max. 24* betragen.
Alternativ ist die Ausführurtg eines flachgeneigten Walmdaches 
^lässig.

Die Nebengebäude sind mit erem 15-24* geneigten Satteidach, 
Walmdach, Pultdach bzw. Zeltdach auszufOhren.
Ausnahmsweise werden Pultdächer für untergeordnete 
Nebengebäude gestattet, wenn diese mit der Firstseite an ein 
höheres Gebäude angebaut werden.

Für untergeordnete Gebäude* und Gebäudeteile ist 
Btecheindeckung zulässig.

Höhenlage

Die OK FFB des Erdgeschoßfußbodens darf maximal 0,20 m über 
dem natürlichere Gelände liegen.

Garagen
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Garagen sind innerhalb des Geltungsbereiches entspr. Art. 52 
BayBO zulässig.

Fläche für Nebengebäude

Balkon Verkleidungen und -Brüstungen sind in Holz und Metall 
auszuführen. Mctzeußenverkleldungen anstelle von Putztessaden 
sind grundsätzlich zulässig.
Putzfassaden sind in lichten Farbtönen zu gestalten.

Nabananlagan

Das Aufstellen von oberirdischen Lagerbehäftem für gasförmige und 
flüssige Stoffe ist unzulässig

Das Auf stellen von Wohnwagen und Booten sowie das Lagern von 
gewerblichen Gut im Freien ist unzulässig.

Veraergung und Entsorgung

Kabelverterlerschränke sind vorderfrontbOndig in die Einfriedungen 
einzubauen, um Behinderungen Im Gebwegbereich oder 
Verkehrsraum - besonders Im Winter - auszuschließen

Sicherung der Wchnnutzung

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
bestimmt, daß zur Sicherung der Zweckbestimmung des Gebietes 
zur Wohnnutzung gegen mißbräuchliche fremdenverkehrstypische 
Nutziogen (z. B Fenenwohnung, Zweitwohnung, Fremderiimmer 
usw.) die B^ründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder 
Teileigentum 1 des Wohnungseigentumsgesetztes-WEG), eines 
Wohnungserbbauracht oder Teüerbbeurecbts (§ 30 WEG), eines 
Dauerwohnrechts oder eines Dauemutzungsrechts ($ 31 WEG) einer 
Genehmigung nach § 22 BauGB bedarf.

Hinweise durch Text

Für d« Bemessung der statfsch beanspruchten Bauteile wird eine 
Schneelast von 116 kp/m^ waagrechter Grundfläche artgesetzt.

Niadenchlagswasser ist auf dem Grundstück zu verslckam.

Garagen und Stellplätze sind gemäß der Satzung der Gemeinde 
Seesheupt in der jeweiligen Fassung herzustellen

Einfriedungen sind gemäß der Ernfriedungsverordr^ung der Gemeinde 
Seeshaupt, in der jeweiligen Fassung, berzustetlen.

Die Baumschutzverordnung der Gemeinde Seeshaupt, in der 
jeweiligen Fassung ist zu beachten.

Oie Ortssatzung der Gemeinde Seeshaupt in der jeweiligen Fassung 
ist zu beachten.

Auf die möglichen Emmiseionen (Gerüche. Staub, Lärm) die von 
den angreruenden landwirtschaftlichen Flächen ausgehen können 
wird hingewiesen

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vorgezogerte Bürgerbeteiligung
S3Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange § 4 Abs 1 BauGB

öffentliche Auslegung 
5 3 Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluß 
S 10 BauGB

vom: 25.07.2000

vom: 17.07.2000

vom; 31.10.2000

am

bis: 28.06.2000

bis; 25.06 2000

bta; 01.12.2000

05.12.2000

Seeshaupt, d^

.....
R8n«Wvcn?T'BO§efmeteter?

Ortsübliohe Bekanrftmachung 
S 10 BauGB

In Kraft getreten nach vollzogener Bekanntmachung

Seeshaupt, de.ivJXstiC^U^^.O.bd.....

Hans 1,1. Bürgermeister

(Siegel} 'li

am: Of- 02. 2004

am: 04-02. loW

(StegeO

Der Bebauungsplan mft Begründung wVd seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden rm Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehahen. über den 
Inhaft wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Mit der Bekanntmechung tritt der 
Bebauungeplan in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der $$ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen

Gemeinde Seeshaupt 
Am Starnberger See

Einfacher Bebauungsplan 
Tannenhof“97
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